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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I / B 3a „Künnekestraße“ 
 

 Pläne zum Entwurf 

 Äußerungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und 
aus der Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 (2) BauGB 
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I / B 3a „Künnekestraße“ 
Nutzungsplan (ohne Maßstab) – Entwurf 
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I / B 3a „Künnekestraße“ 

Nutzungsplan (ohne Maßstab) – Legende 
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I / B 3a „Künnekestraße“ 

Gestaltungsplan (ohne Maßstab) – Entwurf 
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I / B 3a „Künnekestraße“ 

Gestaltungsplan (ohne Maßstab) – Legende 
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Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB - 
Öffentliche Auslegung - 
 
Von der Öffentlichkeit sind im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Entwurfes für den 
Bebauungsplan Nr. I / B 3a „Künnekestraße“ gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 
30.05.2014 bis einschließlich 30.06.2014 keine Stellungnahmen vorgetragen worden. 
 
 

Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
 
Vorgetragene Stellungnahmen der Behörden und der Träger öffentlicher Belange wurden 
unter städtebaulichen Gesichtspunkten gewürdigt und sind in der Planzeichnung bzw. den 
Festsetzungen und in der Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I / B 3a 
„Künnekestraße“ berücksichtigt worden. 
 

Es wird 
von: 

vorgebracht: 
(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Abwägungsvorschlag der Verwal-
tung: 

 
Deutsche 
Telekom 
Technik 
GmbH 
13.06.2014 

 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH 
regt an folgende fachliche Festsetzun-
gen in den Bebauungsplan aufzuneh-
men: 
 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind 
geeignete und ausreichende Trassen 
mit einer Leitungszone in einer Breite 
von ca. 1 m für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom 
vorzusehen. 
Zur Versorgung neu zu errichtender Ge-
bäude mit Telekommunikationsinfra-
struktur durch die Telekom ist die Verle-
gung neuer Tk-Linien im und außerhalb 
des Plangebietes erforderlich. Zum 
Zweck der Koordinierung soll der Tele-
kom mitgeteilt werden, welche eigenen 
oder bekannten Maßnahmen Dritter im 
Bereich des Plangebietes stattfinden 
werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Tele-
kommunikationsnetzes sowie die Koor-
dinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungs-
träger ist es notwendig, dass Beginn und 
Ablauf von Maßnahmen im Plangebiet 
der Deutschen Telekom Technik GmbH, 
Phillipp-Reis-Platz 1, 33602 Bielefeld so 
früh wie möglich, mindestens 3 Monate 
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden. 
 

 
Die Hinweise werden in der Festset-
zung aufgenommen. 
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Es wird 
von: 

vorgebracht: 
(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Abwägungsvorschlag der Verwal-
tung: 

 
Stadtwerke 
Bielefeld 
16.06.2014 
 

 
Es wird angeregt, auf zukünftigen priva-
ten Zuwegungen zur Hinterbebauung 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gem. 
§ 9 (1) Ziffer 21 BauGB zu Gunsten der 
Stadtwerke Bielefeld GmbH festzuset-
zen. 
 

 
Die mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zu belastenden Flächen wer-
den nach erfolgter Abstimmung mit 
dem Eigentümer in die Planung  auf-
genommen. 
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Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Verwaltung 
 
Die Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Verwaltung dienen der Verdeutlichung 
und Präzisierung von zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie von Aussa-
gen in der Begründung und Darstellungen im Gestaltungsplan. Hiermit wird für den 
Regelungsinhalt des Bebauungsplanes eine Rechtssicherheit geschaffen. Die Not-
wendigkeit einer erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 4a (3) BauGB ergibt sich 
dadurch nicht. 
 
 

1. Änderungen / Ergänzungen der textlichen Festsetzungen 
 

Unter 3.2: Bauweise, die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie 
Stellung baulicher Anlagen - Überbaubare Grundstücksfläche 
Wird ergänzt: 
 
Innerhalb der nördlichen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche sind nur Baukörper 
mit einer maximalen Tiefe von 17,50 m zulässig. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bau-
körper, die im Gestaltungsplan dargestellt sind die Größe nicht überschreiten. 
 
 
Unter 6: Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen sowie mit Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechten zu belastende Flächen 
Wird ergänzt: 
 
GFL2: Geh- Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Anlieger, Stadtwerke Bielefeld GmbH 
und der Telekom Deutschland GmbH 
 
 
Unter 7: Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz 
vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu 
treffenden Vorkehrungen 
 
wird geändert: 
 
Aufgrund der erheblichen Lärmeinwirkungen seitens der Brack-weder Straße sind für das 
Gebäude im WA (Neubau, Umbau, Nutzungsänderungen) lärmzugewandte Außenwohnbe-
reiche (z.B. Balkone) entlang der Gebäudesüdfassade (1. OG bis 4. OG) auszuschließen 
sowie Eckbalkone im Südwesten und Südosten (1. OG bis 4. OG) in verglaster Form zu ge-
stalten. 
 
Sonstige Hinweise 
Die Adresse wird angepasst: 
 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld, Am Stadtholz 24, 33609 Bielefeld, 
 
 
 
 
 
 



A2 / 10 
 

2. Änderungen / Ergänzungen der zeichnerischen Festsetzungen (Nutzungs-
plan) 
 
Es wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (2) zugunsten der Anlieger, Stadtwerke Bielefeld 
GmbH und der Telekom Deutschland GmbH südlich des mittleren Baufensters im Nutzungs-
plan eingetragen. 
 
 

3. Änderungen / Ergänzungen in der Begründung 
 
Die Begründung wird entsprechend unter den Punkten 6.2, 8.2, 9.3 und 9.4 geändert und 
ergänzt. 


